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Von: Burmeister, Thomas
An: Langer, Claudia
Thema: Bescheid GVS Leitungsauskunft: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Wieblingen - Freiwillige

Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße
Datum: Mittwoch, 13. Februar 2013 09:57:35
Anlagen: Negativbescheid Bebauungsplan 130212_6.pdf

20130212_Karte.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Benachrichtigung über das oben genannte Vorhaben.
Im Anhang erhalten Sie den Bescheid.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Burmeister
Planung und Bau

terranets bw GmbH
Am Wallgraben 135
70565 Stuttgart

Telefon  +49 711 7812 1203
Telefax  +49 711 7812 1460

E-Mail t.burmeister@terranets-bw.de
Internet http://www.terranets-bw.de

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans-Josef Zimmer
Geschäftsführung: Dr. Thomas Gößmann (Sprecher), Dott. Cesare Rovelli
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart. Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, Registernummer: HRB 2480
Baden-Württembergische Bank, Bankleitzahl 600 501 01, Konto-Nummer 2566580

DVGW-TSM geprüft  -  DIN EN ISO 14001 zertifiziert
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POLIZEIDIREKTION HEIDELBERG 
PRÄVENTION 

Polizeidirektion Heidelberg · Postfach 104412 · 69034 Heidelberg  

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt

Claudia.Langer@Heidelberg.de

Heidelberg 20.02.13
Name R. Greulich, PHK

Durchwahl 1242
Aktenzeichen

(Bitte bei Antwort angeben)

Bebauungsplan in Heidelberg-Wieblingen
Feuerwehrgerätehaus / DLRG an der Mannheimer Straße

Schreiben Stadtplanungsamt Heidelberg vom 08.02.13

Die Polizeidirektion Heidelberg – Prävention – nimmt zum vorliegenden Bebauungs-
plan wie folgt Stellung:

Beim Planungsobjekt handelt es sich um den Neubau des Feuerwehrgerätehauses 
für die Freiwillige Feuerwehr des Heidelberger Stadtteils Wieblingen so wie das 
DLRG.  

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Gebäudegestaltung übersichtlich angelegt 
wird und keine Nischen, bzw. unbeleuchtete Ecken entstehen, die sich begünstigend 
für potenzielle Straftäter darstellen könnten.  Die Anordnung der Bepflanzung und der 
Beleuchtungseinrichtungen kann dazu beitragen, Unübersichtlichkeiten zu verhin-
dern.  

Des Weiteren sollte Wert gelegt werden auf die Sicherung des Gebäudes. Es wird 
daher die Installation von einbruchhemmenden Türen und Fenstern inklusive Rollä-
den an leicht zugänglichen Gebäudeteilen, insbesondere im Erdgeschoss, empfoh-
len. Ebenso sollten die Türen zum Fahrzeugbereich gesichert werden. Hier werden
Türschlösser empfohlen, die gleichzeitig einbruchhemmend und sabotagesicher sind 
(z.B. Öffnung mittels Transponder).

Auf Gerüste, bzw. Rankgitter, sollte verzichtet werden, wenn sie einen Aufstieg zu 
den höher gelegenen Fenstern im Obergeschoss erleichtern würden. 

Wir empfehlen, das individuelle Angebot einer kostenlosen Bauplanberatung durch 
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen. Nähere Auskünfte
hierzu erteilt Ihnen Herr Hillme unter Tel. 06221/99-1231. 
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R. Greulich, PHK
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Langer, Claudia

Von: Machauer, Dieter
Gesendet: Donnerstag, 28. Februar 2013 11:55
An: Langer, Claudia
Cc: 63 - Sekr. Amtsleitung
Betreff: Bebauungsplan-Aufstellungs-Verfahren "Wieblingen - Freiwillige Feuerwehr / 

DLRG an der Mannheimer Straße"

Bezug:
Ihre Einladung vom 08.02.2013 zum Erörterungstermin am 26.02.2013

Hallo Frau Langer,

wir halten die Teilnahme des Amtes 63 am Erörterungstermin nicht für erforderlich. Zu dem o. g. B Plan Entwurf
haben wir keine Bedenken und/oder Anregungen vorzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Dieter Machauer

Stadt Heidelberg
Amt für Baurecht
und Denkmalschutz
Tel.: 06221/5825560
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Von: Schmitt, Ines
An: Langer, Claudia
Thema: Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Wieblingen -Freiwillige Feuerwehr / DLRG sowie

Parallelverfahren zur Änderung FNP
Datum: Donnerstag, 7. März 2013 10:30:19

Sehr geehrte Frau Langer,
 
wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren zum o.g. Bebauungsplan und am
Parallelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes.
Die Gemeinde Ketsch macht keine Belange hierzu geltend.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
i.A.
Ines Schmitt
-------------------------------------------------
Gemeindeverwaltung Ketsch
Hockenheimer Straße 5
68775 Ketsch
Zentrale: 06202/ 606-0
Fax:  06202/ 606-16
www.Ketsch.de
eMail: Ines.Schmitt@Ketsch.de
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Von: Rolf Pflästerer
An: Langer, Claudia; martina.seltmann@mannheim.de
Thema: Bebauungsplan Heidelberg "Freiwillige Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße" und Änderung des

FNP
Datum: Mittwoch, 13. März 2013 08:41:48

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeinde Hirschberg hat keine Einwendungen gegen den Bebauungsplan
Heidelberg "Freiwillige Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße" und der
Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Rolf Pflästerer

___________________________________________________

Bürgermeisteramt Hirschberg a. d. B.
Postanschrift: Postfach 11 20, D-69489 Hirschberg
Hausanschrift: Großsachsener Str. 14, D-69493 Hirschberg
Telefon: +49 (0) 62 01/5 98-10
PC-Fax: +49 (0) 62 01/5 98-8 10
Telefax:+49 (0) 62 01/5 98-50

Rolf.Pflaesterer@Hirschberg-Bergstrasse.de
http://www.hirschberg-bergstrasse.de/
___________________________________________________
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Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar
Besucheranschrift: L 1, 2  68161 Mannheim  Postanschrift: IHK Rhein-Neckar  68016 Mannheim 
Tel. (0621) 1709-0  Fax (0621) 1709-100  E-Mail: ihk@rhein-neckar.ihk24.de  Internet: www.rhein-neckar.ihk24.de 

IHK Rhein-Neckar  Postfach 10 16 61 68016 Mannheim 

Stadt Heidelberg
Stadtplanungsamt
z.Hd. Frau Claudia Langer
Postfach 105520
69045 Heidelberg

Per E-Mail: Claudia.Langer@heidelberg.de
                   martina.seltmann@mannheim.de

Bearbeitet von / E-Mail 
Stephan Häger
Stephan.Haeger@rhein-neckar.ihk24.de 

Telefon
0621 1709-192 
Telefax
0621 1709-5192 

Datum
14. März 2013 

Bebauungsplan Wieblingen Freiwillige Feuerwehr / DLRG an der Mannheimer Straße
sowie parallele Änderung des Flächennutzungsplans 2015/2020 des Nachbarschafts-
verbandes Heidelberg - Mannheim 

hier: frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 1 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar bedankt sich für die Beteiligung am 

Planverfahren und die Zusendung der Planungsunterlagen. Ziel der vorliegenden Bauleitpla-

nung ist es, auf einer bisher landwirtschaftlichen genutzten Fläche im Norden des Stadtteils 

Wieblingen einen neuen Standort für die Feuerwehr und die DLRG zu schaffen. 

Die IHK Rhein-Neckar hat gegen den vorliegenden Bebauungsplan „Freiwillige Feuer-

wehr/DLRG an den Mannheimer Straße“ als auch gegen die parallele Flächennutzungs-

planänderung keine Bedenken.  

Die uns freundlicherweise zugesandten Planunterlagen nehmen wir zu den Akten. 

Freundliche Grüße 

Dipl.-Ing. Stephan Häger 
Handel, Stadtentwicklung, Bauleitplanung 
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